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1. Betreten der Sportstätte 

- die Nutzung der Sportstätte ist auf die Personenzahl von 80 Personen inkl. 

Spieler/Offizielle/SR/Zuschauer beschränkt, die Anzahl wird vom Veranstalter kontrolliert 

 

- es gilt dabei folgender Schlüssel:                 40 Spieler/Offizielle/SR/Kampfgericht 

                                                                       25 Zuschauer Heimverein 

                                                                    15 Zuschauer Gastverein 

       (bei Verbleib freier Kapazitäten, können diese Plätze mit weiteren Zuschauern aufgefüllt  

       werden) 

 

- im gesamten Sportkomplex herrscht Mundschutzpflicht bis zum Erreichen des Platzes/Kabine 

 

- als zentraler Eingang wird der Haupteingang genutzt 

 

- am Haupteingang MUSS jeder Teilnehmer eine Handdesinfektion am dort vorhandenen  

Desinfektionsspender vornehmen  

 

- Zuschauer tragen sich unmittelbar beim Betreten in die aushängende Liste ein 

 

- Spieler/Offizielle/SR tragen sich in die durch den MV zur Verfügung gestellten Listen ein 

 

- wird eine vorhandene Frage zu Gesundheitsrisiken mit JA beantwortet, ist dem Teilnehmer der 

Zutritt zur Sportstätte zu verwehren. 

 

- Zuschauer bewegen sich unverzüglich vom Haupteingang nach links in den Zuschauerbereich der 

Tribüne  

 

- Spieler/Offizielle/SR bewegen sich unverzüglich nach rechts in den Sportlerbereich 

 

 



2. Verlassen der Sportstätte  

- Zuschauer verlassen die Sportstätte über den Notausgang an der Tribüne 

 

- Spieler/Offizielle/SR verlassen die Sportstätte über den Sportlerausgang im Kabinentrakt 

 

  

3. Verhalten Zuschauer 

- die Zuschauer halten sich ausschließlich in den dafür markierten Bereichen auf, dabei ist auf einen 

Mindestabstand von 1,5 m zu achten 

 

- sollte der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden können, so ist das konsequente und 

dauerhafte Tragen eines Mundnasenschutzes im gesamten Hallenkomplex notwendig und 

verpflichtend 

 

- Personen eines Haushaltes dürfen auch unter Missachtung des Abstandes im Zuschauerbereich 

Platz nehmen, die „Gruppe“ muss aber dann den Mindestabstand zu anderen Personen wahren 

 

4. Verhalten in den Kabinen 

- die Anzahl der Personen in den Kabinen ergibt sich aus, unter der Einhaltung des Mindestabstandes, 

möglichen Anzahl 

 

- im Duschbereich ist ebenfalls auf den Mindestabstand zu achten, so dass immer nur jede 2. Dusche 

genutzt werden kann 

 

- jede Kabine darf nur von einer Mannschaft genutzt werden, aufeinanderfolgende Mannschaften 

können die Kabine erst nach dem vollständigen Verlassen der Vorgänger betreten 

 

- im Kabinentrakt ist stets auf ausreichende Belüftung zu achten, die Klappfenster sind daher bei 

entsprechenden Witterungsverhältnissen geöffnet zu halten 


